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Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft über die Erreichbarkeit von Studienorten nach dem Studienförde-
rungsgesetz 1992 
 
Die Bundesarbeitskammer (BAK) erhebt gegen die vorliegende Verordnung, mit der die Be-

rechnung der zumutbaren Fahrzeit zum Studienort für die Berechnung der Höhe der Stu-

dienbeihilfe auf eine elektronische Datenbank-Abfrage umgestellt wird, keinen Einwand.  

 

Aus der Sicht der BAK ist positiv hervorzuheben, dass die Übergangsbestimmungen Ver-

schlechterungen für bisherige Beihilfen-BezieherInnen ausschließen und die Berechnung 

der Fahrzeit – mittels Online-Abfrage – für die AntragstellerInnen nachvollziehbar ist. 

 

Kritisch angemerkt wird, dass auch diese Maßnahme im Rahmen der Studienbeihilfe durch 

die fehlende Inflationsanpassung defacto von den BeihilfenbezieherInnen selbst finanziert 

wird. Daher fordert die BAK erneut eine grundlegende Reform des Stipendiensystems und 

die Valorisierung der Stipendien sowie der zugrundeliegenden Berechnungsgrenzen. 
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